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Spesen - Reglement

1. Grundlagen

1.1 Kaderreglement Schweiz. Samariterbund ZO 350

1.2 Subventionsreglement SSB ZO 270

1.3 Spesenreglement SSB ZO 271

1.4 Spezielle Erlasse a) Zentralvorstand SSB
b) Kantonalvorstand SV beider Appenzell

2. Allgemeines

2.1 In der vorliegenden Zusammenstellung sind die detaillierten Spesenansprüche der Teilnehmer 
von Kursen, Übungen, Tagungen und Sitzungen des Samariterverbandes beider Appenzell fest-
gehalten.

2.2 Entschädigungen für Veranstaltungen, die in der vorliegenden Dokumentation nicht aufgeführt 
sind, werden durch den Kantonalvorstand direkt festgelegt.

2.3 Wo nichts Besonderes aufgeführt ist, sind allfällige Verpflegungskosten in den Taggeldentschädi-
gungen inbegriffen.

3. Spesenauszahlung

3.1 Auszahlung der Spesen

Die Spesen werden nur aufgrund ordnungsgemässer Listen und Belege, mit dem Visum des Ver-
bands- und des Kommissionspräsidenten versehen, durch das Kassieramt des SV beider Appen-
zell gegen Jahresende ausbezahlt.

Das Kassieramt kann die Spesenvergütung – unter Abzug der Spesen – mittels Einzahlungs-
schein oder durch eine andere Art der Überweisung vornehmen.

3.2 Termin Abgabe Spesenliste

Spesenabrechnungen sind per 31. Oktober abzuschliessen und bis spätestens 15. November
dem Kassieramt des SV beider Appenzell einzureichen.

Nicht fristgerecht eingereichte Ansprüche verfallen!
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4. Spesenansätze

4.1 Kantonalvorstand/GPK
GPK Jahrespauschale Fr. 50.00
Präsident do. Fr. 250.00
Vizepräsident do. Fr. 150.00
Sekretariat do. Fr. 1’000.00
Kassier do. Fr. 150.00
Aktuar do. Fr. 150.00
TK-Chef do. Fr. 150.00
KAVJ do. Fr. 150.00
KIP do. Fr. 150.00
Webmaster do. Fr. 150.00

4.1.1 Spezialanlässe
Präsidentenkonferenz

Nachtessen zuzüglich Kilometerentschädigung
Delegiertenversammlung

Nachtessen zuzüglich Kilometerentschädigung

4.2 Aus- und Weiterbildung, weitere Verbandstätigkeit
4.2.1 Kursentwicklung (pro Kurs) Kurs im Eigentum des SV beider Appenzell Fr. 500.00
4.2.2 Projektleitung, Kursleitung, Klassenlehrer, externe Referenten

Stundenansatz Fr. 15.00
Abend/Kurzsequenzen bis 3 Stunden Fr. 45.00
Halbtage bis 5 Stunden Fr. 75.00
Ganztage bis 10 Stunden Fr. 150.00

4.2.3 Sitzungsteilnehmer, Repräsentation SV beider Appenzell, Vereinsbetreuung
Stundenansatz Fr. 10.00
Abend/Kurzsequenzen bis 3 Stunden Fr. 30.00
Halbtage bis 5 Stunden Fr. 50.00
Ganztage bis 10 Stunden Fr. 100.00

4.3 Figuranten
Pauschale Fr. 10.00

5. Autoentschädigung / Kopien

Kilometerentschädigung Fr. 0.60

Eine Änderung ist dem Kantonalvorstand des SV beider Appenzell jederzeit vorbehalten.

Kopien
In der Regel werden für Fotokopien/Kopien die effektiven Kosten erstattet, jedoch 
pro Fotokopie/Kopie maximal Fr. 0.20
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6. Inkraftsetzung

Das Spesenregulativ tritt per 1. November 2008 in Kraft und ersetzt das Reglement vom 29. März 
2003.

Teufen, 5. April 2008

Für den Kantonalverband beider Appenzell:
Präsident: Kassier:

Thomas Brocker Cornelia Sturzenegger-Raschle

Verteiler:
Mitglieder Kantonalvorstand / GPK / Kommissionen / SV


